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!tiblatt zur Ea.rlamentskorreepondens 7. Juli 1955 . , 

A.n f r 8.. g e b e an, t w 0 r t un g . 

In eiDe!' im Ka'i eingebrachten .Anfrage der "'b~. H 0 r n und 

Qenoseen; betreffend politische I~terventionen bei Finanzämtern, wurde 

ein ,Erlaß da. J'inaumi~ieteri.ums vom' 22. Feberkritiaiert, duroh den 

die Finartzämt"~ al1iewlesenwurdel} mit Einze;Lvol1G.cl1t auftretende Organe 
der benfsständ1..ohen XiSrperschaft,n nicht zuri1ck~q.weisen, wenn ihr Ein:­
sohreiten zugunsten von Xleingewerbetreibende~ \1ndniohtbuohführenden 

~ndwirten erfolgt. Die Anfragesteller ersuohten ~ Kitteilung, ob der 

Kinister bereit se:J,; durch Allfhebung dieses E'rlaeses den gesetzmäßigen 
Zustand wiederherzuatellen. 

:Bundesminister für Finanzen.'Dr. Kam i t z hat diese AnfragQ 
in nachstehender Weise beantwortet. 

Der Inhalt des inkrimini$rten Erlasses ist nicht vOllständig 
wiedergegeben, wodurch der .AnSChein erweckt werden kann, als ob gewissen 

K~mern bzw. deren Organen Reohtezugebilligt werden, d~e ihnen nach dem 

Gesetz nioht 'Zustehen. Ich s~elle ausdrücklich fest, daß de;r ErlaB 'den 

Kammern ein politisc,b,es Interventio.:tlsrecht oder eine unbeschränkte Ver­

tretungsbefugnts für Einzelfälle nicht zubilligt~ Vielmehr sollen die 
Kauerorgsne nur dann nicht gemäß § 107 Aba. 2 Abgabenordnung zurückge­

wiesen we;Oden, wenn sie vor den Abgabenbehörden solche Mitglieder ver­

treten; deren Veranlagung nach Schätzungsrichtlinien des Bundeeministeriuma 
. für Finanzen f'jir Kleingewerbet;reibende und für niQh.tbucb!l,ihrende Land­

und Forstwirte erfolgt. 

Bekanntlich wirken die Kammern der gewerblichen 'Wirtschaft und 

die Landwirtschaftskammern bei Erstellung soloherS?hätzungeriohtlinien 

maßgeblioh mit. Es. ist geradezu selbstverständlich, daß den Kammern die 

Maglichkeit gegeben werden muß, in Zweifelsfällen über die Anwendbarkeit 

der Riohtlinien und bei .einungsverschiedenheiten Uber deren riohtige 

Handhabung' ihre Reohtsansicht auch im einzelnen Zu vertreten, da ja nur 

die Kammern über die Intentionen, die zur Erstellung der Richtlinien in 

der jeweils geltenden Form geführt haben, - im Gegensatz zu· den einzelnen 

l'f11chtigen - voll orientiert sind. Nun 1st aber bei diesbezüglichen Ver­

han<Uungen mit den .Abgabenbaharden eine Erörterung der persiSnliche:g. Ver­

hältnisse des Steuerpflicbtigen sowie von Daten, die den ~estimmungen 
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4es § 2! Abgabenordnung ("Steuergeheimnis") unterliegen" unvermeidlich, 
weaw ••• n d1e!4C:Sgl~cblte1t einer :Bevollmächtigung des einsohreitenden 
Or,enes durch den zu 'Vertretenden notwendig war. um das betr~rfende 

OrBsn fUr Ge» Einzelfall voll verhandlunsstähig zu machen. 
Eine Vert~etun8 von Pflichtigen, die nicht naoh Richtlinien 

veranlagt werden, ist naoh wie vor de~ Reohtsanwälten und den Wirtsohafts­
treuhandern vorbehalten. 

Ich kann sohin in dem Erlaß eine unzulässige FMrderung 80ge­

naneter politisoher Interventionen nicht e,rblicken und glaube, euere!­
chen4 dargelegt zu haben, elae ,der Erlaß nur die richtig,e .Anwendung der 
lt1chtliJ1,1en tur die l),eeteue1"l.lng der Kleingewerbetreibenden und der , . 

a1ohtbucbtUhr .. nden Land-und Forstwirte sicherstellen soll • 

.......... -.-.-
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